
 

 

 

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 

 

1. Wie viele Anträge für eine institutionelle Förderung liegen der Kulturdirektion für 2024 vor? 

 

Für das Jahr 2024 liegen der Kulturdirektion neun Anträge auf Gewährung einer institutionellen 

Förderung vor.  

 

2. Wann legt die Verwaltung die Vorschläge für eine Evaluierung der institutionellen Förde-

rung und der entsprechenden Förderrichtlinie vor? 

 

Die Evaluierung und Überarbeitung der Förderrichtlinie im Bereich der institutionellen Förderung 

wurde in diesem Jahr intern angestoßen. Dieser Arbeitsprozess erfordert Zeit und personellen Auf-

wand, da auch ein Austausch mit anderen Kommunen durchgeführt wird. Die Kulturdirektion be-

absichtigt dem Stadtrat bis Juni 2024 erste Überarbeitungsvorschläge vorzulegen. 

 

3. In wie weit fließen in die Beurteilung für den Bedarf auch ein Inflationsausgleich ein und 

gibt es für die Überarbeitung schon Planungen, die institutionelle Förderung zu erhöhen? 

 

In der Evaluierung und Überarbeitung der Förderrichtlinie wird der Inflationsausgleich eine Rolle 

spielen. Für die bis dato geförderten Institutionen ist in der Anmeldung des Doppelhaushaltes 

2024/25 kein Inflationsausgleich vorgesehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sehr geehrter Herr Maicher, sehr geehrter Herr Robeck, 

 

 

 

 

 

Erfurt,  
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